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RS OGH 1977/1/13 7Ob75/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.01.1977

Norm

ABGB §1324

ASVG §334

VersVG §61

Rechtssatz

Ein gesunder, siebenundzwangzigjähriger Mann muß nach einer verkürzten Nacht, in deren Verlauf es allenfalls auch

zu einem Geschlechtsverkehr gekommen sein mag, noch nicht so übermüdet sein, daß ihn dies außer Stande setzt, ein

Kraftfahrzeug während nicht übermäßig langer Zeit anstandslos zu lenken, und zwar auch dann nicht, wenn er nur

selten die Nachtzeit teilweise anders als schlafenderweise verbringt - ohne besondere Gründe daher keine grobe

Fahrlässigkeit.
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